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Energietechnik B Elektrizitatsgesetz

Der Bundesrat hat kirzlich eine neue Starkstromverordnung, eine neue Schwach-
stromverordnung sowie eine neue Leitungsverordnung genehmigt und in Kraft
gesetzt. Damit ist die Revision der wichtigsten Verordnungen zum Elektrizitatsgesetz
abgeschlossen. Mit diesen gesetzlichen Bestimmungen und den einschldgigen Normen
kénnen die Ersteller und Betreiber von elektrischen Anlagen, die kontrollpflichtigen
Elektrizitatswerke sowie die verantwortlichen Aufsichtsbehérden noch besser als
bisher die ihnen Ubertragene Verantwortung zur Gewahrleistung der Sicherheit elek-

trischer Einrichtungen wahrnehmen.

Revision der Verordnungen
zum Elektrizitatsgesetz abgeschlossen

Seit dem 1. Juli 1994 gelten eine neue Starkstromverordnung, eine neue
Schwachstromverordnung und eine neue Leitungsverordnung

Adresse des Autors:
Dr. Werner Biihlmann, Chef des Rechtsdienstes
im Bundesamt fiir Energiewirtschaft, 3003 Bern.
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B Werner Biihlmann

Am 30. Mérz 1994 hat der Bundesrat die
Starkstromverordnung, die Schwachstrom-
verordnung und die Leitungsverordnung
gutgeheissen und auf den 1. Juli 1994 in
Kraft gesetzt. Damit ist die Revision aller
das Bundesamt fiir Energiewirtschaft und
das Eidg. Starkstrominspektorat betreffen-
den Verordnungen zum Elektrizititsgesetz
abgeschlossen. Es handelt sich um die fol-
genden Verordnungen:

— Verordnung vom 24.Juni 1987 iiber
elektrische Niederspannungserzeug-
nisse, am 7.Dezember 1992 der
Entwicklung in der EU angepasst

- Verordnung vom 6. September 1989
tiber elektrische Niederspannungsinstal-
lationen

— Verordnung vom 26. Juni 1991 iiber das
Plangenehmigungsverfahren fiir Stark-
stromanlagen

— Verordnung vom 7. Dezember 1992 iber
das Eidg. Starkstrominspektorat

— Starkstromverordnung vom 30. Mirz
1994

— Schwachstromverordnung vom 30. Mérz
1994

— Leitungsverordnung vom 30. Mirz 1994.

Die politisch unspektakulére, sicher-
heitstechnisch aber unerléssliche Revision
der teilweise 50jdhrigen Verordnungen war
ausserordentlich aufwendig. Der Abschluss
dieser Gesetzgebungsarbeit rechtfertigt es,
zusammenfassend die wesentlichen Ande-
rungen nochmals hervorzuheben und dabei
auch auf das Verhiltnis zwischen Elektrizi-
tdtsgesetz und dazugehorigen Verordnun-
gen hinzuweisen.

Ausgangslage

Das Bundesgesetz betreffend die elektri-
schen Schwach- und Starkstromanlagen,
kurz Elektrizititsgesetz genannt, datiert
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Elektrizitatsgesetz

vom 24. Juni 1902 und ist demnach bald
100 Jahre alt. Es beschriinkt sich darauf, in
allgemeiner Weise die Sicherheit von elek-
trischen Einrichtungen zu fordern, und re-
gelt im weiteren die Rahmenbedingungen
fiir den Umgang mit Elektrizitit (Bezeich-
nen der zustindigen Behdrden, Kontrolle
der elektrischen Anlagen, Haftung, Enteig-
nung).

Das Elektrizititsgesetz enthilt praktisch
keine sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an die elektrischen Anlagen, sondern
tiberldsst dies dem Verordnungsgeber, das
heisst dem Bundesrat. Lapidar heisst es
dazu in Artikel 3, Absatz 1: «Der Bundesrat
wird die erforderlichen Vorschriften auf-
stellen zu tunlichster Vermeidung der-
jenigen Gefahren und Schiddigungen, wel-
che aus dem Bestande der Starkstroman-
lagen tiberhaupt und aus deren Zusammen-
treffen mit Schwachstromanlagen ent-
stehen.»

Der Bundesrat hat diese Aufgabe mit
dem Erlass von verschiedenen Verordnun-
gen wahrgenommen; einige dieser Erlasse
wurden 1933 letztmals revidiert. Wie sich
die Elektrotechnik und insbesondere die
sicherheitstechnischen Anforderungen an
elektrische Anlagen zwischen 1930 und
heute geidndert haben, muss hier nicht wei-
ter erldutert werden. Eines kann jedoch mit
Sicherheit gesagt werden: Die Verordnun-
gen zum Elektrizitdtsgesetz waren seit vie-
len Jahren revisionsbediirftig.

Die Verordnungen zum Elek-
trizititsgesetz waren seit vielen
Jahren revisionsbediirftig.

Anfang der siebziger Jahre haben Bun-
desverwaltung und betroffene Kreise die
Revision der aus dem Jahre 1933 stammen-
den Verordnungen an die Hand genommen.
Die Meinungen der einzelnen Interessen-
gruppen iber Ziel, Zweck und Inhalt der
angestrebten Revision gingen dabei teil-
weise sehr weit auseinander. Eine im Zu-
sammenhang mit der Revision von Ab-
schnitt VII der Starkstromverordnung von
1933 eingesetzte verwaltungsexterne Ex-
pertenkommission  diskutierte ~wihrend
Jahren tiber mogliche Liberalisierungen bei
der Priif- und Bewilligungspflicht fiir elek-
trische Niederspannungserzeugnisse und
bei der Vornahme einfacher Installations-
arbeiten ohne Bewilligung. Die Abliefe-
rung des Schlussberichtes dieser Experten-
gruppe im Jahre 1980 war Anlass, das
Vorgehen bei der Revision der verschiede-
nen Verordnungen neu zu organisieren,
und fiihrte zum Entscheid, schrittweise vor-
zugehen.
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Die einzelnen Verordnungen

Verordnung iiber elektrische
Niederspannungserzeugnisse

Mit der Verordnung vom 24. Juni 1987
tiber elektrische Niederspannungserzeug-
nisse (NEV) wurde die fiir nahezu alle Nie-
derspannungserzeugnisse geltende Priif-
und Bewilligungspflicht aufgehoben und
das System der Nachweispflicht einge-
fiihrt. Dieses bedeutet, dass der Staat nicht

Mit der Verordnung iiber
elektrische Niederspannungs-
erzeugnisse wurde die fiir
nahezu alle Niederspannungs-
erzeugnisse geltende Priif- und
Bewilligungspflicht aufgehoben
und das System der Nachweis-
pflicht eingefiihrt.

mehr priventiv die Einhaltung der Sicher-
heitsanforderungen fiir die elektrischen
Niederspannungserzeugnisse kontrolliert.
Es ist Sache des Inverkehrbringers, dafiir
zu sorgen, dass seine Erzeugnisse den An-
forderungen der Sicherheit entsprechen.
Der Inverkehrbringer muss jedoch in der
Lage sein, die Sicherheit seiner Erzeugnis-
se gegeniiber den Kontrollbehdrden nach-
zuweisen. Fiir einzelne Kategorien von Er-
zeugnissen, die erhdhten Sicherheitsanfor-
derungen geniigen miissen, wurde das Sy-
stem der priventiven Kontrolle unter der
Bezeichnung «Zulassungspflicht» beibe-
halten. Fiir diese Erzeugnisse muss der
Nachweis der Sicherheit weiterhin vor dem

Fiir einzelne Kategorien von
Erzeugnissen, die erhohten
Sicherheitsanforderungen
geniigen miissen, wurde das
System der préaventiven Kon-
trolle unter der Bezeichnung
«Zulassungspflicht» bei-
behalten.

Inverkehrbringen der Kontrollbehorde vor-
gelegt werden. Der anfinglich recht um-
fangreiche Katalog der zulassungspflichti-
gen Erzeugnisse wurde in der Zwischenzeit
zweimal (Anfang 1990 und Anfang 1993)
reduziert.

Verordnung iiber elektrische
Niederspannungsinstallationen

Nach der alten gesetzlichen Regelung
durfte auch die kleinste elektrische Installa-
tion (z. B. das Aufhéingen einer Lampe) nur

von einem konzessionierten Elektroinstal-
lateur vorgenommen werden. Die Entwick-
lung sicherer Installations- und zuverldssi-
ger Schutzmaterialien fiihrte zur Einsicht,
dass eine so einschrinkende gesefzliche
Regelung aus sicherheitstechnischen Uber-
legungen nicht notig ist; sie liess sich auch
je langer, je weniger durchsetzen. Als we-
sentliche Anderung sieht die Verordnung
vom 6. September 1989 iiber elektrische
Niederspannungsinstallationen (NIV) vor,
dass unter bestimmten Voraussetzungen
einfache Installationsarbeiten ohne Instal-
lationsbewilligung ausgefiihrt werden diir-
fen. Zur Verbesserung der Aufsicht und
Kontrolle wihrend der Ausfiihrung von In-
stallationsarbeiten wurde festgelegt, dass
ein Betrieb je 20 mit Installationsarbeiten
beschiftigte Personen mindestens eine
fachkundige Person fiir deren Beaufsichti-
gung beschiftigen muss. In die gleiche

Als wesentliche Anderung sieht
die Verordnung iiber elektri-
sche Niederspannungsinstalla-
tionen vor, dass unter bestimm-
ten Voraussetzungen einfache
Installationsarbeiten ohne
Installationsbewilligung ausge-
fiihrt werden diirfen.

Richtung zielt die Bestimmung, dass Lehr-
linge und Hilfskrifte nur unter Aufsicht ei-
ner Person mit Lehrabschlusspriifung als
Elektromonteur arbeiten diirfen und dass
ein solcher ausgebildeter Berufsmann
hochstens fiinf Lehrlinge oder Hilfskrifte
beaufsichtigen darf. Fiir die Sicherheit be-
deutungsvoll ist ferner die Vorschrift, wo-
nach der Ersteller von Niederspannungs-
installationen nach Abschluss der Installa-
tionsarbeiten eine Schlusskontrolle vorneh-
men und diese protokollieren muss.

Planvorlagenverordnung

Mit dieser Verordnung wurde das Plan-
genehmigungsverfahren fiir Starkstrom-
anlagen den Anforderungen des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes des Bundes vom
20. Dezember 1968 angepasst. Ferner wur-
de das Eidg. Starkstrominspektorat ver-
pflichtet, das Plangenehmigungsverfahren
mit anderen fiir die gleiche Planvorlage

Das Plangenehmigungsverfah-
ren fiir Starkstromanlagen
wurde den Anforderungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes
des Bundes angepasst.
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notwendigen eidgendssischen oder kanto-
nalen Verfahren zu koordinieren. Wesent-
lich ist zudem die Bestimmung, dass fiir
den Bau von Frei- und Kabelleitungen,
Maststationen und Freiluftanlagen keine
Bewilligungen nach kantonalem Recht er-
forderlich sind. Um das Verfahren fiir klei-
ne Projekte zu beschleunigen, wurde neben
dem ordentlichen ein vereinfachtes Plan-
genehmigungsverfahren eingefiihrt. Dabei
kann, wenn die direkt Betroffenen nament-
lich bekannt sind, auf eine Publikation des
Gesuchs verzichtet werden.

Verordnung iiber das
Eidg. Starkstrominspektorat’

Die Verordnung iiber das Eidg. Stark-
strominspektorat regelt im wesentlichen
zwei Bereiche: Im ersten Abschnitt geht es
um die Organisation des Inspektorates, um
seine Aufgaben, Rechte und Pflichten. Die-
ser Abschnitt wurde anlédsslich der Total-
revision neu gegliedert, inhaltlich aber we-
nig verdndert. Der zweite Abschnitt befasst
sich mit den Gebiihren, welche das Inspek-
torat erhebt. Der hauptséchliche Grund fiir
die Totalrevision war die Anpassung der
Gebiihrensitze.

Die Finanzierung des Inspektorates
muss nach den in der Bundesverwaltung
anerkannten Grundsitzen erfolgen, die in
den Weisungen des Bundesrates vom
14. Mérz 1984 tiber Gebiihrenerlasse fest-
gehalten sind. Insbesondere muss das In-
spektorat als Ausfluss des Kostendek-
kungsprinzips als Ganzes kostendeckend
arbeiten, das heisst, es muss aus den Ge-
biihreneinnahmen seinen gesamten Auf-
wand decken konnen. Bei der Gebiihrener-
hohung ging es einerseits um die (vorge-
schriebene) periodische teuerungsbedingte
Anpassung der Gebiihrensitze. Anderseits

Die Verordnung iiber das Eidg.
Starkstrominspektorat wurde
anlésslich der Totalrevision neu
gegliedert; die Gebiihren fiir
die einzelnen Tétigkeiten des
Inspektorates wurden den
geiinderten Kostenstrukturen
angepasst.

war dem Umstand Rechnung zu tragen,
dass viele Plangenehmigungsverfahren aus
verfahrensrechtlichen Griinden immer auf-
wendiger werden (hdufigere Einsprachen,
Anhorung der Betroffenen, Umweltver-
triglichkeitspriifung usw.). Daher wurden
die Gebiihren fiir die einzelnen Tiatigkeiten
des Inspektorates nicht linear erhoht, son-
dern entsprechend den gednderten Kosten-
strukturen angepasst.
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Starkstromverordnung
Beziiglich der Zielsetzung entspricht die
revidierte  Starkstromverordnung  vom

30. Mirz 1994 der Regelung aus dem Jahr

Verschiedene Bereiche sind neu
nicht mehr in der Starkstrom-
verordnung, sondern in sepa-
raten Verordnungen geregelt.

1933: Sie legt die grundlegenden Anforde-
rungen an die Sicherheit der elektrischen
Anlagen fest. Inhaltlich ist die neue Ver-
ordnung aber mit der bisherigen Regelung
kaum mehr vergleichbar. Verschiedene Be-
reiche sind neu nicht mehr in der Stark-
stromverordnung, sondern in separaten
Verordnungen geregelt (z. B. Nieder-
spannungserzeugnisverordnung, — Nieder-
spannungsinstallationsverordnung). Insbe-
sondere wurden die Bestimmungen iiber
elektrische Leitungen (Freileitungen und
Kabelleitungen) aus der Starkstromverord-
nung herausgeldst und in die neue Lei-
tungsverordnung integriert. Andere Berei-
che wurden wesentlich ausgebaut und sind
eingehender geregelt als bisher (z. B. Ar-
beiten an elektrischen Anlagen). Der Ver-
ordnungstext wird ergénzt durch verschie-
dene Anhénge: Die Anhinge 1 bis 3 legen
die vorgeschriebenen Sicherheitsabstinde,
Anhang 4 die zuldssigen Beriihrungs- und
Schrittspannungen fest.

Schwachstromverordnung

Auch die neue Schwachstromverord-
nung vom 30. Miérz 1994 legt wie die bishe-
rige Regelung die grundlegenden Anforde-

Die sicherheitstechnischen
Anforderungen an Schwach-
stromleitungen sind nicht mehr
in der Schwachstromverord-
nung, sondern in der neuen
Leitungsverordnung geregelt.

rungen an die Sicherheit der elektrischen
Anlagen fest. Die wesentliche Neuerung
liegt darin, dass die sicherheitstechnischen
Anforderungen an Schwachstromleitungen
nicht mehr in der Schwachstromverord-
nung, sondern in der neuen Leitungsver-
ordnung geregelt sind. Die Bestimmungen
beziiglich der Sicherheit der Schwach-
stromanlagen wurden dem Stand der Tech-
nik angepasst, diejenigen betreffend Kon-
trolle und Unterhalt préziser formuliert.

Verordnung iiber elektrische Leitungen
Die Leitungsverordnung vom 30. Mirz
1994 enthilt diejenigen Vorschriften iiber

Elektrizitétsgeséfi

elektrische Leitungen, die bisher in der
Starkstrom- und in der Schwachstromver-
ordnung enthalten waren. Im weiteren er-
setzt sie die bisherige Verordnung iiber die
Parallelfiihrungen und Kreuzungen elektri-
scher Leitungen unter sich und mit Eisen-
bahnen, die aufgehoben wird. Dementspre-
chend legt die Leitungsverordnung die zu
treffenden Sicherheitsmassnahmen beim
Zusammentreffen von elektrischen Leitun-
gen unter sich, mit Eisenbahnen, Luftseil-
bahnen, Nationalstrassen und mit Rohrlei-
tungs- und Tankanlagen fiir Brenn- und
Treibstoffe fest. Damit sind erstmals alle
einschlidgigen gesetzlichen Bestimmungen
tiber elektrische Leitungen in einem einzi-
gen Erlass zusammengefasst. Dariiber hin-
aus werden in der Verordnung weitere An-
forderungen festgelegt, die sich im Laufe
der Jahre in der Praxis der Kontrollbehor-
den als zweckmadssig erwiesen haben (z. B.
zusitzliche Sicherheitsmassnahmen in be-
stimmten Situationen). Der Verordnungs-

Die Leitungsverordnung legt
die zu treffenden Sicherheits-
massnahmen beim Zusammen-
treffen von elektrischen Lei-
tungen unter sich, mit Eisen-
bahnen, Luftseilbahnen, Natio-
nalstrassen und mit Rohrlei-
tungs- und Tankanlagen fiir
Brenn- und Treibstoffe fest.

text wird erginzt durch eine grosse Anzahl
von Anhidngen. Diese enthalten in Tabellen
und Schemas die wesentlichen Sicherheits-
anforderungen sowie die Formeln und
Grundlagen fiir die Berechnung von elek-
trischen Leitungen. Im weiteren enthalten
die Anhinge graphische Darstellungen von
speziellen Situationen als Erlduterung zu
den in der Verordnung festgelegten Sicher-
heitsvorschriften.

Ubereinstimmung
mit dem europiischen Recht

Nach Artikel 8 der Notifikationsverord-
nung vom 3. Dezember 1990 (SR 632.32)
unterliegen Entwiirfe technischer Vor-
schriften der Notifikation. Das Notifikati-
onsverfahren ist ein grenziiberschreitendes
Verfahren zur gegenseitigen Information
und Konsultation iiber derartige Entwiirfe.
Die Regelung bezweckt, international
Transparenz bei der Ausarbeitung und An-
wendung technischer Vorschriften zu
schaffen und technische Handelshemmnis-
se im grenziiberschreitenden Verkehr zu
verhindern oder zu beseitigen. Entspre-
chend dieser Regelung wurde iiber die Ver-
ordnungsentwiirfe soweit notwendig das
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Notifikationsverfahren —durchgefiihrt. In
einzelnen Fillen hat die EU-Kommission
auf Bestimmungen hingewiesen, die aus ih-
rer Sicht unklar oder nicht mit dem Recht
der EU vereinbar sind. Im Rahmen der
Uberarbeitung der Verordnungsentwiirfe
hat das Bundesamt fiir Energiewirtschaft
(BEW) zu den Bemerkungen der EU-Kom-
mission Stellung genommen, Unklarheiten
erldutert und den Anregungen der EU-
Kommission Rechnung getragen.

Zusammenfassung

Nach jahrelangem Vorgeplinkel Ende
der siebziger und Anfang der achtziger Jah-
re haben das BEW und das Eidg.
Starkstrominspektorat in den vergangenen
zehn Jahren sukzessive alle Verordnungs-
bestimmungen fiir elektrische Anlagen,
Leitungen, Installationen und Erzeugnisse
revidiert. Damit liegt heute ein modernes,
dem Stand der Technik entsprechendes Re-
gelwerk vor. Dadurch ist der im Elektrizi-
tdtsgesetz enthaltene Auftrag des Gesetzge-
bers erfiillt, die nétigen Vorschriften zur
Vermeidung der mit der Erstellung und
dem Betrieb von Starkstrom- und
Schwachstromanlagen zusammenhidngen-
den Gefahren und Schidigungen zu erlas-
sen. Mit diesen gesetzlichen Bestimmun-
gen und den einschlidgigen Normen kdnnen
die Ersteller und Betreiber von elektrischen
Anlagen, die kontrollpflichtigen Elektrizi-
titswerke sowie die verantwortlichen Auf-
sichtsbehorden, insbesondere das Eidg.
Starkstrominspektorat, noch besser als bis-
her die ihnen {ibertragene Verantwortung
zur Gewihrleistung der Sicherheit elektri-
scher Einrichtungen wahrnehmen.

Der Abschluss der Verordnungsrevisio-
nen war nur moglich dank der engagierten
Mitarbeit vieler interessierter Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der hauptséchlich
betroffenen Verbdnde sowie der drei im
Elektrizitdtsgesetz vorgesehenen Kontroll-
stellen (PTT-Telecom, Bundesamt fiir Ver-
kehr, Eidg. Starkstrominspektorat). Das
Verdienst, die Gesetzgebungsarbeit immer
wieder vorangetrieben zu haben, kommt
wesentlich den Herren Fridolin Schlittler,
bis 30. April 1994 Chefingenieur des Eidg.
Starkstrominspektorates, und lic. iur. Wer-
ner Gander, Mitarbeiter des Rechtsdienstes
des BEW, zu.
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Ausblick

In der Gesetzgebung werden {iblicher-
weise zuerst die wesentlichen Elemente
einer zu regelnden Materie in einem formel-
len Gesetz festgelegt. Gestiitzt darauf er-
ldsst der Bundesrat die Ausfiihrungs-
vorschriften, das heisst, er regelt die Einzel-
heiten in Verordnungen. Im Elektri-
zitdtsbereich konnte es ein umgekehrtes
Vorgehen geben: In gesetzgeberisch «fal-
scher» Reihenfolge zeichnet sich nach der
umfassenden Anderung der verschiedenen
Verordnungen eine Revision des Elek-
trizititsgesetzes ab. Die Griinde sind fol-
gende:

e besser koordiniertes Plangenehmigungs-
verfahren

Delegation gewisser Befugnisse des
Bundesrates an das Eidg. Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement

o Anderung des Elektrizititsgesetzes im
Zusammenhang mit einer allfdlligen
Revision des Fernmeldegesetzes

o Anderung der haftpflichtrechtlichen
Bestimmungen (im Rahmen der Ge-
samtrevision des Haftpflichtrechtes)

o Uberpriifung der enteignungsrechtlichen
Bestimmungen des Elektrizititsgesetzes.
Die grosste Herausforderung bei einer

allfdlligen Revision wird darin bestehen,

das revidierte Gesetz so flexibel wie das
heutige Elektrizitdtsgesetz zu gestalten,

damit die Verordnungen spiter — wenn im-

mer nétig und ohne gesetzliche Anderun-

gen — dem sich dndernden Stand der Tech-
nik angepasst werden kdnnen.

Cl6ture de la révision des orcdon-
hances relatives a la loi sur les
installations électriques

- Depuis le 1er juillet 1994 s'appliquent une nouvelle ordonnance sur les

installations a courant fort, une nouvelle ordonnance sur les installa-
tions a courant faible et une nouvelle ordonnance sur les lignes.

Le 30 mars 1994, le conseil fédéral a avalisé 1’ordonnance sur les installations a
courant fort, I’ordonnance sur les installations a courant faible et I’ordonnance sur les
lignes, et les a mises en vigueur pour le ler juillet 1994. Ainsi est cloturée la révision de
toutes les ordonnances relatives a la loi sur les installations électriques relevant de
I’Office fédéral de I"énergie et de I’ Inspection fédérale des installations a courant fort. Il

- s’agit des ordonnances suivantes: ordonnance du 24 juin 1987 sur les produits élec-
‘triques a basse tension, qui a été adaptée le 7 décembre 1992 au développement dans

I’UE; ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques a basse tension;
ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des plans pour installations
a courant fort; ordonnance du 7 décembre 1992 sur I'Inspection fédérale des installa-
tions a courant fort; ordonnance sur les installations a courant fort du 30 mars 1994;
ordonnance sur les installations a courant faible du 30 mars 1994 et I’ordonnance sur les
lignes du 30 mars 1994. Ces dispositions légales et les normes déterminantes doivent
permettre aux fabricants et aux exploitants d’installations électriques, aux entreprises
d’électricité soumises au contrdle obligatoire ainsi qu’aux autorités d’inspection, en
particulier 1'Inspection fédérale des installations a courant fort, de percevoir encore
mieux qu’a ce jour la responsabilité qui leur est remise pour garantir la sécurité des
équipements électriques.
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	Revision der Verordnungen zum Elektrizitätsgesetz abgeschlossen : seit dem 1. Juli 1994 gelten eine neue Starkstromverordnung, eine neue Schwachstromverordnung und eine neue Leitungsverordnung

